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„Informationsfreiheit in Deutschland und Europa", Internationales Symposium Informa
tionsfreiheit und Datenschutz, veranstaltet von der Landesbeauftragten für den Daten
schutz u n d für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg i n Zusammenarbeit mit der Alcatel 
SEL Stiftung für Kommunikationsforschung u n d der Deutschen Gesellschaft für Recht u n d 
Informatik e.V., a m 28./29. September 2005 i n Potsdam (Katharina Strauß) 

„Die Informationsmöglichkeit ist eine V o r 
aussetzung für die demokratische Teilha
be." M i t diesem Satz beendete die Präsi
dentin des brandenburgischen Verfas
sungsgerichts Weisberg-Schwarz ihre E in
führung. Dies kann als Leitsatz des Sympo
siums angesehen werden, da viele Referen
ten diesen Gedanken betonter^' 

Anlaß für die Themenwahl dieses Sympo
siums ist die lange Diskussion u m das In
formationsfreiheitsgesetz (IFG) i n der Bun
desrepublik Deutschland gewesen. 1 A m 1. 
Januar 2006 w i r d das Gesetz zur Regelung 
des Zugangs z u Informationen des Bundes 
i n Kraft treten. Damit ist Deutschland nicht 
mehr europäisches Schlußlicht i n Sachen 
Transparenz. 

Neben Referentinnen u n d Referenten aus 
Brandenburg u n d der Bundesrepublik ka
men vor allem Expertinnen u n d Experten 
aus den mittel- u n d osteuropäischen Staa
ten z u Wort. Sie waren eingeladen, ihre 
Erfahrungen mit der i n vielen Ländern 
längst üblichen Informationsfreiheit z u 
schildern. Die Referentinnen aus Sloweni
en, Bulgarien u n d der Ukraine stellten die 
jeweilige Situation i n ihrem Land vor -
trotz einiger Krit ikpunkte ist die Gesetzge
bung zur Informationsfreiheit dort fort
schrittlicher als hierzulande. 

Neben der Gesetzespraxis i n vier Bundes
ländern, die bereits ein entsprechendes 
Landesgesetz haben, spielte bei diesem 
Symposium auch der bereits seit langem 
mögliche Zugang z u Umweltirrformationen 
sowie die Entwicklung des Transparenz
gedankens auf europäischer Ebene eine 
Rolle. 

Vgl. nur Jean Angelov, Grundlagen und Grenzen 
eines staatsbürgerlichen Informationszugangs
anspruchs, 2000. 

Frau Weisberg-Schwarz führte i n die Thema
tik ein, indem sie auf die bisher bestehen
den Rechte einging. Ar t . 5 Abs . 1 Grundge
setz (GG) betrifft nur die Informationsfrei
heit bzgl. allgemein zugänglicher Quellen 
u n d damit nicht behördeninterne Informa
tionen. Neben dem i n der Brandenburgi
schen Landesverfassung geregelten Recht 
auf Akteneinsicht gibt es ein Aktenein-
sichts- u n d Zugangsgesetz - das erste ent
sprechende Landesgesetz i n Deutschland. 
Bei allen Einsichtsrechten besteht aber ein 
Spannungsfeld zwischen Informationsfrei
heit u n d Datenschutz. . 

Der Bundesbeauftragte für den Daten
schutz, Schaar, betonte i n seinem Vortrag 
„Informationsfreiheit - Chance für moder
nes Verwaltungshandeln" die jahrzehnte
lange Praxis des Amtsgeheimnisses u n d 
der Amtsverschwiegenheit. E i n Aktenein
sichtsrecht durchbricht natürlich diese 
Prinzipien/führt aber wiederum z u mehr 
Vertrauen i n die Arbeit der Verwaltung. 
Die Bürger können sich mehr an gesell
schaftlichen Prozessen beteiligen. Damit 
stellt das IFG eine Chance für die Verw al 
tungsidar, z u zeigen wie gut sie ist (nämlich 
besser als ihr Ruf). 

Der Vortrag v o n Prof. Dr . Kloepfer ( H U Ber
lin) z u den Grundproblemen der Gesetz
gebung zur Informationsfreiheit versorgte 
die Zuhörer mit dem Basiswissen z u m IFG. 
Seine Ausführungen konzentrierten sich 
auf folgende Schwerpunkte: das IFG u n d 
verbleibende Lücken i m Informationsrecht; 
Ausnahmen i m IFG; Verwaltungsverfah
ren, Verwaltungsorganisation u n d IFG 
sowie Weiterentwicklung des Informati
onsrechts. 

Zwar ist dem Gedanken des freien Infor
mationszugangs i n Deutschland ein we
sentlicher Durchbruch auf Bundesebene 
gelungen, aber eine Lücke auf Landesebene 
bleibt bestehen, da zwölf Bundesländer 
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derzeit noch keine Informationsgesetze 
haben. Faktisch ist für die Informationser
teilung jedoch kein Gesetz erforderlich 
soweit Rechte Dritter nicht tangiert wer
den. 

Der i m IFG verankerte Anspruch für je
dermann auf freien Zugang z u Verwal
tungsinformationen ist voraussetzungslos, 
aber nicht ausnahmslos. Die zahlreichen 
Ausnahmen s ind sehr weit formuliert u n d 
unübersichtlich strukturiert. Sie betreffen 
folgende Bereiche: Sicherheitsinteressen 
des Staates, außenpolitische u n d militäri
sche Interessen des Staates, laufende Ge-
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richtsverfahren, fiskalische Interessen des 
Staates bei Wettbewerb mit privaten U n 
ternehmen, personenbezogene Daten, U n 
ternehmens- sowie Berufsgeheifrinisse. 
Allerdings sind dies keine Bereichs- son
dern Belangausnahmen, d. h . sie gelten nur 
für tatsächlich z u schützende Informatio
nen u n d nicht für die Arbeit der gesamten 
Behörde. 
Der Informationszugang sollte unbürokra
tisch erfolgen, z. B. durch formlose Antrag
stellung. Z w a r sollte dem Mißbrauch vor
gebeugt werden, aber an die Spezifizierung 
der Information sollten keine überzogenen 
Forderungen gestellt werden. Die Gebüh
ren- u n d AuslagefitragungspfHcht ist we
gen der Kostenverursachung gerechtfertigt 
solange sie nicht prohibitiv wirkt. Die Be
hörden s ind nicht nur zur Bereitstellung 
der Informationen verpflichtet (kein Er
messen), sondern sie müssen auch die or
ganisatorischen Vorkehrungen dazu schaf
fen (Sichtung, Ordnung, Veröffentlichung). 
Daraus folgt allerdings nicht der Anspruch 
auf Beschaffung der Informationen, es sei 
denn, allein den Behörden ist dies möglich. 
Fraglich ist, ob Behörden für verlorenge
gangene Informationen haften. Neben dem 
Rechtsschutz w i r d ein Informationsfrei
heitsbeauftragter den Bürgern zur Seite 
stehen. Diese Funktion w i r d i n Personal
union v o m jeweiligen Datenschutzbeauf
tragten wahrgenommen, wobei es jedoch 
z u Konflikten zwischen Datenschutz u n d 
Informationsfreiheit kommen kann. 

Bei einer Weiterentwicklung des IFG soll
ten die Ausnahmen reduziert werden. Das 
Recht der Informationszugangsfreiheit soll
te stärker vereinheitlicht werden. A l l e 
bundesrechtlichen Regelungen z u m Infor
mationszugang könnten i n einem Informa
tionsgesetzbuch oder auch i m Verwal 
tungsverfahrensgesetz geregelt werden. 
Das Informationszugangsrecht könnte sich 
künftig auch auf Informationen zwischen 
Privaten beziehen, wobei jedoch G r u n d 
rechtskollisionen z u beachten sind. 

M i t dem IFG ist auf Bundesebene die Säule 
der Informationszugangsfreiheit errichtet 
worden - sie steht neben der Säule der 
Kommunikationsgrundrechte (Art. 5 G G ) , 
der Säule des Datenschutzes, der Säule des 
Geheimnisschutzes u n d der Säule des U r 
heberschutzes. 

Das Risiko des IFG liegt nicht i m Miß
brauch sondern darin, daß die Bürger ihre 
Chance nicht erkennen. 

Dr . Eishorst von Transparency International 
Deutschland e. V . stellte die Korruptions
bekämpfung i n den Mittelpunkt seines 
Vortrages. Transparenz stellt die Gegen
waffe zur Korruption dar, so daß die In
formationsfreiheit positiv z u bewerten ist. 
Er forderte eine „Kultur der Transparenz". 

In den anschaulichen Ausführungen zur 
Arbeit seines Vereins stellte Huber von 
Mehr Demokratie e. V . - Landesverband 
Bayern seine V i s i o n vor: Transparenz i n 
den Kornirjunen. Die Bürger sollen mehr 
mitbestimmen können (Bürgerentscheide, 
Bürgerbegehren). Dafür sind allerdings 
Informationen der Verwaltung notwendig, 
u m überhaupt Anträge oder Fragen formu
lieren z u können. 

Prof. Dr. Traunmüller (Universität Linz) 
u n d Dr. Klumpp (Alcatel SEL Stiftung für 
Kommunikationsforschung) setzten sich i n 
ihren Beiträgen für e-Governance ein -
„Die Daten sollen laufen, nicht die Bürger". 

Der Vortrag „Für eine Vitalisierung der 
Pressefreiheit - gegen Informationsblocka
den" von Dr. Redelfs v o m Netzwerk Re
cherche beleuchtete das IFG aus Sicht der 
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Journalisten. Z w a r haben Journalisten seit 
Jahren Sonderrechte aus den Landespres
segesetzen (Auskunftsanspruch gegenüber 
Behörden), aber das IFG erweitert die Mög
lichkeiten der Recherche erheblich. Denn 
erst wenn die Presse Einblick hat, kann 
veröffentlicht u n d damit Art . 5 G G mit 
Leben erfüllt werden. 

Der W e g v o m Amtsgeheimnis zur transpa
renten Gesellschaft ist lang. Das IFG ist je

denfalls ein gewaltiger Schritt h in z u die
sem Ziel . Es stellt die Basis dar für die Er
langung von Grundinformationen u n d ist 
damit Vorbedingung für die Demokratie. 
Allerdings müssen die Bürger auch aktiv 
werden u n d diese Möglichkeiten nutzen. 
Für das Recht auf Informationszugang 
wurde einhellig geworben - es muß selbst
verständlich werden, Fragen z u stellen. 
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